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1.  Allgemeine Informationen zum Studiengang
1.1.  Studienstart und Studienort 
Der Studienbeginn ist sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester möglich. Alle Ver-
anstaltungen des Masterstudiums finden an der technischen Hochschule statt. 

1.2. Vollzeit / Teilzeit
Der Studiengang ist sowohl in Vollzeit (drei Semester) als auch in Teilzeit (sechs Semester) 
möglich. Bei einem Vollzeitstudium finden die Veranstaltungen von Mittwoch bis Freitag 
statt, bei einem Teilzeitstudium Mittwoch und Donnerstag oder Freitag. Ein Wechsel von 
Voll- auf Teilzeit oder von Teil- auf Vollzeit ist im Laufe des Studiums einmal möglich. 

1.3. Studiengebühren
Der Studiengang ist grundsätzlich kostenfrei. Neben Ihren individuellen Aufwendungen 
entstehen lediglich Kosten für den Studentenwerksbeitrag, der in Augsburg ca. 150 Euro 
pro Semester beträgt und in dem ein Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr in 
Augsburg inbegriffen ist. Näheres dazu entnehmen Sie bitte den Internetseiten des Stu-
dentenwerks Augsburg:

 https://studentenwerk-augsburg.de/informationen/studentenwerksbeitrag/.

2. Zulassungsvoraussetzungen
2.1. Bachelorstudium
Qualifikationsvoraussetzungen ist ein fachlich einschlägiges Hochschulstudium mit min-
destens 210 ECTS (180 ECTS mit Nachqualifikation, s. Punkt. 3). Ein Studiengang ist fach-
lich einschlägig, wenn er den Anforderungen des § 36 Abs. 1 Nr. 1 Steuerberatungsgesetz 
entspricht. Die Einschlägigkeit und die Gleichwertigkeit der Abschlüsse stellen die Prü-
fungskommission fest. 

2.2. Mindestnote / ECTS
Studienvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium mit der Note 3,0 oder besser 
sowie 210 ECTS (180 ECTS mit Nachqualifikation, s. Punkt. 3). Sollte Ihr Erststudium noch 
nicht formal beendet sein, so ist die Abschlussnote innerhalb eines Jahres nach Studien-
beginn nachzuweisen. 

2.3. Verfahren zur Feststellung der studiengangspezifischen Eignung
Eine fristgerechte und vollständige Bewerbung ist die Voraussetzung für eine Teilnahme 
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am Eignungsfeststellungsverfahren. In diesem Verfahren ist das Erreichen von mindestens 
70 Punkten notwendig, um eine Zulassung für den Masterstudiengang zu erhalten.

Folgende Punkte können im Eignungsfeststellungsverfahren erzielt werden: 

 

3. Bachelorstudium mit 180 ECTS / Nachqualifikation 

3. Bachelorstudium mit 180 ECTS / Nachqualifikation
Wenn Sie Ihren ersten Studiengang mit 180 ECTS abgeschlossen haben bzw. abschlie-
ßen werden, erhalten Sie eine Zulassung unter der Bedingung einer sog. Nachqualifikati-
on. D.h. Sie müssen innerhalb eines Jahres fachliche Nachweise im Umfang von 30 ECTS 
nachreichen. Konkrete Details dieser Nachqualifikation werden erst im Zuge der Zulas-
sung durch die Prüfungskommission verbindlich festgelegt. 

4. Noch nicht abgeschlossenes Bachelorstudium 
Wenn Ihr Bachelorabschluss bis zur Immatrikulation noch nicht vorliegt, wird die Zulas-
sung unter der Voraussetzung ausgesprochen, dass Sie binnen Jahresfrist das Bachelor-
studium erfolgreich abschließen und das Zeugnis innerhalb dieser Frist nachreichen. 

5.  Hochschulabschlüsse im Ausland 
Bewerberinnen und Bewerber, die ihren Erstabschluss im Ausland erreicht haben, benöti-
gen für die Zulassung eine Vorprüfungsdokumentation (VPD) über uni-assist. Detaillierte 
Informationen hierzu erhalten Sie auf der Website von uni-assist:
https://www.uni-assist.de/ 

6. Deutschkenntnisse 
Alle Veranstaltungen werden in deutscher Sprache gehalten. Sehr gute Deutschkenntnis-
se sind daher unabdingbar und Voraussetzung für das Studium. Bewerber mit einem aus-
ländischen Abschluss müssen Deutschkenntnisse auf dem Level C2 nachweisen. Welche 
Deutschprüfungen hier gleichwertig sind bzw. für eine Bewerbung an der Technischen 
Hochschule Augsburg anerkannt werden, erfahren Sie unter:

https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary21057/Anerkannte-Deutsche-Sprachprue-
fungen.pdf 

7. Bewerbung
7.1. Bewerbungsfrist
Der Studienbeginn ist sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester möglich. Für das 
Wintersemester ist die Bewerbungsfrist vom 2. Mai bis zum 15. Juni. Für das Sommerse-
mester ist eine Bewerbung vom 15. November bis 15. Dezember möglich.

7.2. Online-Bewerbung 
Die Bewerbung an der Hochschule Augsburg läuft ausschließlich digital ab. Der alleinige 
Online-Antrag ist jedoch nicht ausreichend! Sie müssen die ausgefüllte Online-Bewerbung 
ausdrucken, unterschreiben und mit den erforderlichen Unterlagen im Online-Bewerber-
portal hochladen. Bitte beachten Sie, dass alle Bewerbungsunterlagen bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist hochgeladen sein müssen! 
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7.3. Bewerbungsunterlagen 
Bitte legen Sie dem Bewerbungsformular folgende Unterlagen bei: 

•	 Bachelorzeugnis inkl. Notenblatt; falls noch kein Bachelorzeugnis vorliegt, ein aktuelles 
Notenblatt inkl. aktuellen Notenschnitt und eine Liste der noch zu erbringenden  
Leistungen

•	 einseitiges Motivationsschreiben (siehe 7.4) 
•	 tabellarischer Lebenslauf, wobei Sie grundsätzlich alle Angaben Ihres Lebenslaufs 

durch Nachweise/Zeugnisse bestätigen sollen
•	 Nachweis über die praktischen Tätigkeiten (Zeugnisse, Arbeitsvertrag, ), dies kann z. 

B. eine abgeschlossene Berufsausbildung, ein Praktikum oder Werkstudententätigkeit 
(inkl. durchschnittliche Arbeitsstunden) sein. Bei einem dualen Studium bitte eine Über-
sicht über Praxisphasen (Dauer/Abteilung)

•	 Kopie des Personalausweises oder Reisepasses
•	 Exmatrikulationsbescheinigung (falls noch nicht vorhanden eine aktuelle Immatrikulati-

onsbescheinigung) 
•	 Thema der Bachelorarbeit

7.4. Motivationsschreiben
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung ein einseitiges Motivationsschreiben hinzu. Das Motivati-
onsschreiben soll deutlich werden lassen, welche persönlichen, fachlichen, wissenschaft-
lichen und / oder beruflichen Beweggründe für die Bewerbung ausschlaggebend sind 
(warum Steuern und Rechnungslegung?, warum an der THA?, was interessiert Sie an dem 
Curriculum, was können Sie zum Studiengang beitragen, …)

7.5. Nachreichen von Bewerbungsunterlagen
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist können lediglich die Bewerber, die bis zum Ablauf der 
Bewerbung noch keine 210 ECTS (bzw. bei sechs semestrigen Studiengängen 180 ECTS) 
erreicht haben, die Leistungsbestätigung für das abgelaufene Semester bis zum 1. August 
bzw. 15. Februar nachreichen. Hierzu senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Bewerbernum-
mer das eingescannte Dokument an Kalina.Kafadar@tha.de.

8. Zulassung
Eine fristgerechte und vollständige Bewerbung ist die Voraussetzung für eine Teilnahme 
am Eignungsfeststellungsverfahren (siehe 2.3). In diesem Verfahren ist das Erreichen von 
mindestens 70 Punkten notwendig, um eine Zulassung für den Masterstudiengang zu 
erhalten. 

8.1. Entscheidung über Qualifikationsvoraussetzungen 
Die Prüfungskommission entscheidet im Laufe des Bewerbungsprozesses über das Vor-
liegen der entsprechenden Qualifikationsvoraussetzungen. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass Vorabprüfungen nicht stattfinden können. 

8.2. Zusagen/ Absagen
Zusagen oder Absagen bzgl. des Studienplatzes werden bei Bewerbungen für das Win-
tersemester bis spätestens 15. August und bei Bewerbungen für das Sommersemester bis 
25. Februar zunächst per Email bekannt geben. IdR erhalten Sie ca. zwei Wochen nach der 
Email die offizielle Zu-/Absage. 

9. Weitere Fragen
Bei weiterenn Fragen wenden Sie sich gerne an die Studiengangsleitung, Frau Prof. Kalina 
Kafadar (Kalina.Kafadar@tha.de)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !



Kontakt:
Prof. Dr. Kalina Kafadar
Studiengangsleiterin und
Vorsitzende der Prüfungskommission  
Steuern und Rechnungslegung (M.A.)

Tel.: +49 821 5586-2907
E-Mail: kalina.kafadar@tha.de

Adresse:
Technische Hochschule Augsburg
School of Business
Campus am Roten Tor, Gebäude W
Friedberger Str. 4
86161 Augsburg
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